
Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Friedhofes der Stadt 

Ilsenburg (Harz) 

- Kernstadt - 

(Friedhofsgebührensatzung) 

 

Änderungen nach der Sitzung des Finanzausschusses am 01.11.2016 

 

§ 4 

Erstattung von Gebühren 

… 

(2) Wird das Nutzungsrecht wegen Vernachlässigung nach §  23 Abs. 7 der 

Friedhofssatzung entzogen, erfolgt keine Gebührenrückerstattung.  

 

§ 7 
Bezeichnung und Festsetzung der Gebührensätze 

 
(1)  Für die Nutzungsrechte an Grabstätten werden folgende Gebühren, 

einschließlich der Friedhofsunterhaltungsgebühren entsprechend der in 
§ 13 der Friedhofssatzung festgelegten Ruhezeiten, erhoben: 

 
1.  für Reihengräber 
1.1.  je Reihengrabstätte 
1.1.1.   Erdbestattungen      953,00 € 
1.1.2.   Urnenbeisetzungen      507,00 € 
1.1.3  je Reihengrabstätte für Kinder unter fünf Jahren  
   Erdbestattungen      518,00 € 

(Werden nebeneinander liegende Reihengrabstätten gemeinsam genutzt, 
so gelten für sie die Grabkosten für Wahlgrabstätten) 

 
2.  für Wahlgräber 
2.1.  je Wahlgrabstelle 
2.1.1.1.  Erdbestattungen (Einzelgrab)             1.221,00 € 
2.1.1.2.  Erdbestattungen (Doppelgrab)                      2.442,00 € 
2.1.2.1.  Urnenbeisetzungen (Einzelgrab)      782,00 € 
2.1.2.2.  Urnenbeisetzungen (Doppelgrab)            1.564,00 € 
 
3.  für eine Grabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage je Grabstätte 
3.1.   Urnenrondell              1.262,00 € 
 

1.221,00 €  
2.442,00 € 

782,00 € 
1.564,00 € 

 



(2)   Für die Verlängerung oder den Wiedererwerb von Rechten an Grabstätten 

werden pro Grabstätte und Jahr folgende Gebühren, einschließlich der 

Friedhofsunterhaltungsgebühren, erhoben: 

 

1.   bei sonstigen Verlängerungen oder dem Wiedererwerb eines Rechtes 

an einer Grabstätte 

1.1.1.    Erdbestattung (Einzelgrab)       49,00 € 

1.1.2.    Erdbestattungen (Doppelgrab)       98,00 € 

1.2.1.    Urnenbeisetzungen (Einzelgrab)       39,10 € 

1.2.2.    Urnenbeisetzungen (Doppelgrab)      78,20 € 

 

… 

 

 

§ 9 
Friedhofsunterhaltungsgebühr 

 
Für die laufende Pflege und Unterhaltung sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung 

und Sicherheit auf dem Friedhof werden unabhängig von der Größe der Grabstätte 

folgende Gebühren erhoben. Diese Gebühren sind, entsprechend der in § 13 der 

Friedhofssatzung festgelegten Ruhezeiten, in den Gebühren für die 

Nutzungsrechte an Grabstellen und bei den Gebühren für die Verlängerung 

oder Wiedererwerb von Rechten an Grabstellen enthalten.  

 

 

 

 


